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Januar 2002

Resturlaub und Überstunden

Der Resturlaub aus dem alten Urlaubsjahr sollte nach den bestehenden Regelungen genommen werden. Auch Überstunden sollten nach den Regelungen des BAT oder der AVR-K ausgeglichen werden. In Arbeitsbereichen, in denen das völlig unmöglich ist, muß notfalls eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Insolvenzverwalter und der Mitarbeitervertretung geschlossen werden – dazu haben beide bereits ihr grundsätzliches Einverständnis erklärt. Ein Verfall von Ansprüchen wäre nur bei der Übernahme durch einen privaten Betreiber vorstellbar, ist also zur Zeit keine unmittelbar akute Bedrohung.

Bereitschaftsdienst

Der Bereitschaftsdienst / Rufdienst wird ausbezahlt wie bisher.
Gehaltszahlung nach dem 01.03.2002
Die Gehaltszahlungen nach dem 01.03.2002 werden durch den Insolvenzverwalter aus der Insolvenzmasse auf jeden Fall in voller Höhe erfolgen. Dies hat Rechtsanwalt Niemeier wiederholt zugesagt.

Fahrtkosten

Vor dem 12.12.01 entstandene und noch nicht ausgezahlte Fahrtkosten werden z. Zt. nicht rückerstattet.

Freiwillige Krankenversicherung

Die betroffenen Mitarbeiter erhalten mit der Januarabrechnung genaue Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben, um die Beiträge für Dezember 01 und Januar 02 zu entrichten und so den Versicherungsschutz aufrecht zu erhalten.

Steuerjahresausgleich

Die Lohnsteuerkarten 2001 werden mit Verzögerung an die Mitarbeiter zurückgegeben, da ihnen eine Sonderbescheinigung für das Dezembergeld beigefügt wird. Dies dient dem Schutz der Mitarbeiter vor steuerlichen Nachteilen.

Altersteilzeit

Nachteile durch das Insolvenzverfahren sind für Mitarbeiter in der Altersteilzeit nicht zu erwarten.

 
Neuerungen, Euroumstellung

Ab dem 1.1.2002 beträgt die Erstattung für Dienstfahrten mit privatem PKW 0,30 Cent pro Kilometer.
Die Geburtstagszuwendung beträgt 13,00 €.

